
Spezialvorschriften 

1. Die Garagezufahrten sind in den Platzbe
reichen anzuordnen. 

2. Garagevorplätze (min . 6.00 m Tiefe) und 
Autoabstellplätze müssen ausserhalb der 
Einspurstrasse und der Ausweichplätze 
liegen. 

3. Besucherparkplätze dürfen im Baulinien
bereich, jedoch ausserhalb dem Strassen
land, parallel zur Strasse plaziert werden. 

4. Feste Einfriedungen und Grünhäge müssen 
mindestens 0.50 m hinter dem Strassenrand 
plaziert werden. 

5. Die Plätze müssen in der dargestellten 
Grösse erstellt werden und gehören zum 
öffentlichen Strassenbereich. Die Detail
gestaltung der Plätze wird im Baugesuchs
verfahren festgelegt. 
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